
Gebührenordnung SJBW 

 
 

1. Oktober 2001  3.9.1 
 

 
1.              
 

 Nichtantreten einer Jugendmannschaft bis Oberliga              

   
1.1 Entschuldigt 

( d.h. mind. 3 Tage vor Spieltag ) 
55,00 € 

   
1.2 Unentschuldigt 110,00 € 
   
   
2. Nichtantreten einer Oberliga-Mannschaft  
   
2.1 Entschuldigt 

( d.h. mind. 3 Tage vor Spieltag ) 
110,00 € 

   
2.2 Unentschuldigt 220,00 € 
   
   
3. Nichtantreten eines gemeldeten Spielers zu SJBW-

Turnieren 
 

   
   
3.1 Entschuldigt 

( d.h.: min. 3 Tage vor Turnierbeginn,) 
 

15,00 € 

   
3.2 Unentschuldigt, bzw. nicht rechtzeitig 26,00 € 
   
   
4. In Härtefällen entscheidet der Jugendausschuß auf Antrag 

des Vereines 
 

 
 
 
 


